
 

 

      Hygienekonzept für Schützenhaus Heftrich 
 

    Der Schießbetrieb ist ab  15. Januar 2022  mit folgenden Einschränkungen erlaubt: 
 

1.  Der Schießbetrieb wird nach den   2G+ - Regeln   durchgeführt und sollte möglichst kontaktfrei                                       
 ausgeübt werden.  Zutritt haben damit nur noch nachweislich geimpfte und genesene Personen      

        mit einer Booster-Impfung oder einem aktuellen Corona-Test sowie getestete Kinder und Jugendliche.     
 

     2. Ein Mindestabstand von  1,50 m  ist unbedingt einzuhalten, auch von den Schießleitern.  
  

3. Die Hände sind beim Betreten und beim Verlassen an der Eingangstür zu desinfizieren. 
 

4. Alle Teilnehmer/ -innen  ( Schützen, Schießleiter, Standaufsichtspersonen, Gäste )  tragen sich beim      
 Betreten mit Namen, Vornamen in die Anwesenheitsliste ein. 

 

5. Beim Betreten und beim Verlassen des Schützenhauses ist ein Mund- + Nasenschutz zu tragen.  
  

6. Die Teilnehmer/ -innen von nachfolgenden Trainingseinheiten dürfen die Schießstände erst betreten, 
        wenn die vorherigen Teilnehmer die Schießstände verlassen haben.  
         

7.  Die Trainingseinheiten  ( Datum + Uhrzeit )  sind abhängig von der Bereitschaft und der Verfügbarkeit der 
 vorhandenen Schlüsselinhaber / Schießleiter und werden per Email an alle Schützen verteilt. 
8.  Die Schießzeiten sind in den Belegungsplänen festgelegt. 
 

9.  Die Anmeldung für die einzelnen Trainingseinheiten muss per Email an die Mailadresse  kjdauber@gmx.de  
 erfolgen.  Alle registrierten Anmeldungen werden zeitnah per Email bestätigt.   

10.  Gastschützen und Zuschauer müssen ebenfalls per Email angemeldet werden. 
 

11.  Die folgenden Schießstände dürfen benutzt werden: 
10 m  Stände:         Nr.  1, 3, 5, 7, 9, 
25 m  Stände:     Nr.  1, 3, 5, 
50  m / 100  m Stände:    Nr.  1, 3, 5, 7 (E1). 
 

12.  -  Dienstags darf ab  20:00 Uhr  nur mit  KK- oder Luftdruckwaffen geschossen werden. 
           GK-Waffen können nur mit dem Einverständnis der KK-Schützen geschossen werden. 
        -  Sonntags darf von  10:00 – 11:00 Uhr ebenfalls nur mit  KK- und Luftdruckwaffen geschossen werden. 
     Von  11:00 – 12:30 Uhr kann auch mit GK-Waffen geschossen werden.          

 

13.  Die Waffenablagen, Zuganlagen und die Schießtische sind nach jedem Durchgang zu desinfizieren.   
 Die Standaufsicht hat dies zu kontrollieren. 
 

14.  Die Vereinswaffen können wieder ausgeliehen werden.   
       Sie sind von jedem Schützen bei der Übernahme und bei der Rückgabe mit Ballistol zu desinfizieren.  
 

15. Die Benutzung der Vereinswaffen sowie der Verkauf von Munition muss in Listen eingetragen werden. 
 

16.  Aus hygienischen Gründen werden    k e i n e    Schießtischmatten, Schießhandschuhe, Brillen,  
         Blenden usw. ausgegeben.  Diese persönlichen Gegenstände muss jeder Schütze mitbringen. 
 

17. Der Aufenthaltsraum ist wieder geöffnet und darf mit Mund- + Nasenschutz betreten werden. 
 Der Mindestabstand von   1,50 m   ist auch hier unbedingt einzuhalten. 
 Getränke und Snacks dürfen wieder gekauft werden. 
        Die Fenster und die Tür werden stoßweise geöffnet, damit ein Luftaustausch stattfinden kann. 

 

      18.  Die Teilnahme am Training und an den Wettkämpfen findet auf eigene Gefahr statt. 
Die Teilnehmer stellen den  Turnverein 1903 Heftrich e.V.  und den  Betreiber  frei von                    
Regressansprüchen, für den Fall, dass sich eine Infektion im Schützenhaus Heftrich nachweisen lässt. 
 
 

Kurt Jürgen Dauber   Idstein-Heftrich, 15. 01. 2022 


